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71/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Jochen	Josef	Fehmer

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 12.04.2024, Ak-
tenzeichen 36 VA COE-XU833, ist zuzustellen an Herrn 
Jochen Josef Fehmer, zuletzt wohnhaft in Am Tüskenbach 
17a, 48653 Coesfeld.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 06.05.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

59348 Lüdinghausen 
Straßenverkehrsamt 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Lüdinghausen, den 06.05.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 
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72/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Nicol	Rose

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 10.04.2024, Ak-
tenzeichen 36 VA MS-XO2712, ist zuzustellen an Herrn  
Nicol Rose, zuletzt wohnhaft in Brokweg 11, 48249 Dülmen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 06.05.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

59348 Lüdinghausen 
Straßenverkehrsamt 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Lüdinghausen, den 06.05.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 

73/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Frau Hannah Anissa May

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 26.04.2024, Akten-
zeichen 32 33 30 04/1110, ist zuzustellen an Frau Hannah 
Anissa May, zuletzt wohnhaft in Borbecker Str. 276, 45355 
Essen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 10.05.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Schützenwall 18 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Herr Hericks 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 10.05.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Im Auftrag 
gez. Hericks 

74/24 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	 gemäß	 §	 21a	 der	 9.	 Verordnung	 zur	
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9.	BImSchV)	in	Verbindung	mit	§	10	Abs.	8	des	Bundes-
Immissionsschutzgesetzes	 (BImSchG)	 -	 Windenergie-
anlage	ENERTRAG	„AB	C1“	am	Standort	Nordkirchen	
Altendorf -

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der ENERTRAG SE, Gut Dauerthal in 
17291 Dauerthal mit Datum vom 02.05.2024 eine Genehmi-
gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 13.03.2023 die Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer geneh-
migungspflichtigen Anlage zur Nutzung von Windenergie am 
Standort 59394 Nordkirchen, Bauerschaft Altendorf, erteilt.
Die Maßnahme darf auf dem Grundstück in Nordkirchen, 
Kreis Coesfeld, Gemarkung Südkirchen, Flur 15, Flurstück 
48 durchgeführt werden.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen 
zum Baurecht/Brandschutz, zum Abfallentsorgungsrecht 
und Bodenschutz, zum Immissionsschutz, Gewässerschutz, 
zur Flugsicherung, zum Landschafts-, Natur- und Arten-
schutz sowie zum Arbeitsschutz ergangen.

Der Bescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung beim Oberverwaltungsgericht Münster Klage er-
hoben werden. 

Nicht am Verfahren beteiligte Dritte können gegen den Be-
scheid innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungs-
frist Widerspruch beim Kreis Coesfeld, Der Landrat, 70-Um-
welt, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, bzw. Postfach, 
48651 Coesfeld, einlegen. 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides vom 02.05.2024 in der Zeit 
vom 16.05.2024 bis einschließlich 29.05.2024 während der 
Dienststunden zur Einsicht an folgenden Stellen ausliegt:

1. Gemeindeverwaltung Nordkirchen, Fachbereich 3-Bau-
en, Planung, Umwelt

 Raum 12, Ferdinand-Kortmann-Str. 2a, 59394 Nord-
kirchen;

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70-Umwelt, 
 Raum 218, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Daneben besteht die Möglichkeit, den Genehmigungsbe-
scheid im oben genannten Zeitraum einzusehen unter der 
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Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/
umwelt-natur/bekanntmachungen.html. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten als zugestellt.

Coesfeld, den 10.05.2024

Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2023/0289
Im Auftrag
gez. Frank Geburek

75/24 - Stadt Dülmen

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Stadt Dülmen

1.  Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haus-
haltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Go NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW.  
S. 490) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Dülmen mit Beschluss vom 14. März 2024 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§	1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird

im Ergebnisplan mit
  dem Gesamtbetrag 
 der Erträge auf 143.398.738 EUR

  dem Gesamtbetrag 
 der Aufwendungen auf  162.260.245 EUR
  
 abzüglich globaler Minderaufwand  -2.402.585 EUR
 
  somit auf  159.857.660 EUR

im Finanzplan mit
  dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen aus der laufenden 
 Ver waltungstätigkeit auf  130.150.542 EUR
  
 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen aus der laufenden 
 Verwaltungstätigkeit auf  150.561.464 EUR
 
  (nachrichtlich: Globaler 
 Minderaufwand im Ergebnisplan  -2.402.585 EUR)
 
  dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  18.425.976 EUR
  

 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  33.948.203 EUR
 
  dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf  38.984.041 EUR

  dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf  3.050.892 EUR

festgesetzt. 
 

§	2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf

15.522.200 EUR

festgesetzt.

§	3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jah-
ren erforderlich ist, wird auf

10.335.000 EUR

festgesetzt.

§	4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf

16.458.922 EUR

festgesetzt.

§	5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

55.0000.000 EUR

festgesetzt.

§	6

Die Steuersätze	für	die	Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
 (Grundsteuer	A) auf  254 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer	B) auf  550 v.H.

2.   Gewerbesteuer auf  435 v.H.

https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
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§	7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalts-
ausgleich im Jahre 2030 wiederhergestellt. Die im Haus-
haltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungs-
maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 
umzusetzen.

§	8

1.  a)  Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW gel-
ten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, die den Betrag von 25.000,00 Euro 
überschreiten. Als nicht erheblich gelten in jedem 
Fall über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, die sich auf interne Leistungsbezie-
hungen, Jahresabschlussbuchungen oder kalkulato-
rische Kosten beziehen. 

 b) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-
tigungen zur Leistung von Auszahlungen gelten im 
Sinne von § 85 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW 
als erheblich, wenn sie den Betrag von 50.000,00 
EUR überschreiten.

2. a)  Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) 
können Beschäftigte geführt werden, wenn und so-
bald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und 
keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung 
beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder 
freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) 
zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der 
Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle 
zur Verfügung steht, wird der Bürgermeister hiermit 
ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leer-
stellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine 
entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht. 
Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt 
für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als 
eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; 
die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten 
erreichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen 
der Altersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. 
langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen 
Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

b)  Soweit freiwerdende Stellen sowohl von Beamten als 
auch tariflich Beschäftigten verwaltet werden kön-
nen, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren ta-
riflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäf-
tigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

 

§	9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrecht-
lichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
 

Dülmen, den 14.03.2024 Dülmen, den 14.03.2024

gez. Hövekamp gez. Wohlert
Bürgermeister Schriftführerin

Anlage	zu	§	9	
der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Dülmen 

Bewirtschaftungsregeln

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über 
das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein- 

Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – Kom-
HVO NRW) werden folgende Regelungen zur flexiblen 
Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der 
Einzahlungen und Auszahlungen getroffen:

Budgetbildung

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW werden zur eigenverant-
wortlichen Bewirtschaftung folgende Budgets bzw. Unter-
budgets gebildet:

• Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen
• Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
 management
• Budget Zentrale Dienste
• Budget Finanzen
• Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel
• Unterbudget Schule
• Unterbudget Sport
• Unterbudget Kultur
• Unterbudget Musikschule
• Unterbudget Volkshochschule
• Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht
• Unterbudget Rettungsdienst
• Unterbudget Marktwesen
• Budget Jugend und Familie
• Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
• Budget Umwelt- und Klimaschutz
• Budget Stadtentwicklung
• Budget Bauaufsicht
• Budget Hochbau/Gebäudemanagement
• Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasser-
 beseitigung
• Budget Baubetriebshof

In den Budgets und, soweit Unterbudgets gebildet wurden, 
in den Unterbudgets ist die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung ver-
bindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen 
für Investitionen.

Mehrerträge/Mindererträge, Mehreinzahlungen/Minder-
einzahlungen für Investitionen

Es wird gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass nicht 
zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb 
eines Budgets bzw. eines Unterbudgets die zahlungswirk-
samen Aufwandsermächtigungen erhöhen. Zahlungswirk-
same Mindererträge verringern die zahlungswirksamen Auf-
wandsermächtigungen des Budgets bzw. des Unterbudgets 
entsprechend. Gleiches gilt hinsichtlich Mehr- und Minder-
einzahlungen für Investitionen.

Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets bzw. Unterbudgets wer-
den alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen, denen zweck-
gebundene Erträge gegenüberstehen, Aufwendungen für 
Festwertbeschaffungen und die Verfügungsmittel des Bür-
germeisters. Einsparungen bei nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungs-
wirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden. 
Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig innerhalb der gebil-
deten Budgets bzw. Unterbudgets sind die Auszahlungser-
mächtigungen für Investitionen.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Ver-
waltungstätigkeit werden innerhalb der Budgets bzw. Un-
terbudgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Aus-
zahlungen für Investitionen erklärt. Zur Inanspruchnahme 
der einseitigen Deckungsfähigkeit ist eine Zustimmung des 
Fachbereichs Finanzen erforderlich.
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80  
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 27.03.2024 
angezeigt worden. Die Genehmigung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes erfolgte mit Verfügung des Landrats als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde vom 25.04.2024.

Der Haushaltsplan 2024 liegt ab dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses 2024 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW beim Fach-
bereich „Finanzen“, Markt 1, Zimmer 3.13, 48249 Dülmen, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis 
freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, außerdem montags 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr) sowie beim Fachbereich „Sicherheit und 
Ordnung“, Markt 1, Infothek „Bürgerbüro“, 48249 Dülmen, 
während der Servicezeiten (montags und donnerstags von 
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 08.00 
Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr) zur Einsichtnahme öffentlich aus. Außerdem wird auch 
auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme im Internet unter der 
Adresse https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-
haushalt/2024 hingewiesen.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 10.05.2024

STADT DÜLMEN
Der Bürgermeister
I.V. gez. Noelke
Erster Beigeordneter

76/24 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot und Kraftloserklärung von Sparurkunden der 
Sparkasse	Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 302026075 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.07.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 22.04.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 336524327 hiermit für kraftlos.

 
Ahaus / Dülmen, den 25.04.2024

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 300450483 hiermit für kraftlos.
  

Ahaus / Dülmen, den 02.05.2024

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-haushalt/2024
https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-haushalt/2024

